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mente, die den Parteien durch das Schiedsgericht zugestellt 
werden, auch dann als ausgehändigt gelten, wenn der Emp
fänger ihre Annahme verweigert bzw. wenn er behauptet, die 
Dokumente entgegen der Benachrichtigung des Postamtes 
nicht erhalten zu haben. Diese Regel bezweckt im ersten Fall, 
eine Behinderung des schiedsgerichtlichen Verfahrens durch 
die Parteien auszuschließen. Sie gibt dem Schiedsgericht die 
Möglichkeit, die Verhandlung der Sache fortzusetzen (§ 24 
Abs. 2 des Einheitlichen Reglements). Bei Vorliegen des zwei
ten Falles kann erforderlichenfalls die Verhandlung vertagt 
oder unterbrochen werden, um der Partei, die die vom 
Schiedsgericht zugestellten Dokumente tatsächlich nicht erhal
ten hat, die Möglichkeit zu geben, sich mit ihnen vertraut zu 
machen, zusätzliche Überlegungen anzustellen usw.15

Zur Verhandlung vor dem Schiedsgericht

Der bisherige § 23 des Einheitlichen Reglements legte das 
Prinzip der Öffentlichkeit der mündlichen Verhandlungen vor 
dem Schiedsgericht fest. Tatsächlich wurden die Verhandlun
gen vor dem Schiedsgericht aber nur in Anwesenheit der 
Parteien, ihrer Vertreter sowie derjenigen Personen durch
geführt, mit deren Teilnahme die Parteien einverstanden wa
ren.

Dieser international üblichen Praxis wurde mit der Neu
regelung des § 23 Rechnung getragen. Die mündliche Verhand
lung ist künftig grundsätzlich nicht öffentlich. Mit Erlaubnis 
des Schiedsausschusses und mit Einverständnis der Parteien 
dürfen aber auch Personen, die nicht am Verfahren beteiligt 
sind, an der mündlichen Verhandlung teilnehmen. Für die 
Praxis dürften sich daraus kaum Änderungen ergeben.

Mit dem neuen § 24 А werden die Schiedsrichter angehal
ten; in jedem Stadium des Verfahrens Möglichkeiten zur güt
lichen Beilegung der Streitsache zu nutzen und den Abschluß 
eines Vergleichs zwischen den Parteien zu fördern. Diese 
Orientierung entspricht seit langem der Praxis des Schieds
gerichts bei der Kammer für Außenhandel der DDR.* § 15 16

Für die rechtswirksame Feststellung des Vergleichs sieht 
das Einheitliche Reglement in § 30 А (dem redaktionell neu ge
faßten früheren § 30 Abs.,2) den Erlaß eines Schiedsspruchs 
zu vereinbarten Bedingungen vor. In diesem Fall wird das 
Ergebnis des Vergleichs als Tenor des Schiedsspruchs formu
liert. In der Begründung wird auf die Erklärungen der Par
teien über den Vergleich verwiesen. Diese Art der rechts
wirksamen Fixierung eines Vergleichs ist in der Schiedspraxis 
seit langem üblich.17 Sie ergab sich aus der Notwendigkeit, 
die Anwendung internationaler Abkommen über die Aner
kennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen, die nicht im
mer den Vergleich als Rechtstitel neben dem Schiedsspruch 
anerkennen, auf solche Vergleiche auszudehnen.

Das Initiativrecht des Schiedsgerichts bei der Beweiserhe
bung wurde erweitert (§ 27 Abs. 1 des Einheitlichen Regle
ments). Das Schiedsgericht kann nunmehr auch nach eigenem 
Ermessen Zeugen aufrufen und anhören. Es ist damit in die 
Lage versetzt, eine umfassende selbständige Beweiserhebung 
durchzuführen, denn es hatte bisher schon die Möglichkeit, 
die Vorlage zusätzlicher Beweise von den Parteien zu fordern, 
die Durchführung von Expertisen festzusetzen und Dritte zur 
Vorlage von Beweisen aufzufordern.

Zum Abschluß des Schiedsverfahrens

Das Schiedsverfahren wird entweder durch Schiedsspruch 
oder durch Beschluß beendet. Gegenstand des Schiedsspruchs 
können nur Sachentscheidungen sein. Obwohl die §§ 30 bis 35 
des Einheitlichen Reglements den Inhalt, den Erlaß, die Er
gänzung und Erfüllung von Schiedssprüchen ausführlich re
geln, zeigten sich in der Praxis der Schiedsgerichte einige 
Lücken, die nun beseitigt worden sind:

§ 33 des Einheitlichen Reglements geht davon aus, daß der 
Entscheidungstenor unmittelbar nach der mündlichen Ver
handlung zu verkünden ist. Nun sollen „die Regeln der 
Schiedsgerichtsordnung die Schiedsrichter nicht zu einer über
eilten Entscheidung veranlassen, nur um wartenden Parteien 
den Entscheidungstenor mündlich mitteilen zu können. Die 
Sorgen um die spätere Absetzung einer solchen Entscheidung 
können recht groß werden, wenn sich in der Ruhe der Bera
tung und Überlegung nach Weggang der Parteien zeigt, daß 
der eilig verkündete Tenor nur schwer zu begründen ist“.18 
Einige nationale Schiedsgerichtsordnungen berücksichtigen 
diesen Umstand und regeln ausdrücklich, daß von der münd
lichen Verkündung der Entscheidung abgesehen werden kann,
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wenn die Parteien damit einverstanden oder bei Abschluß der 
Beratung und Beschlußfassung nicht anwesend sind. Auch das 
Einheitliche Reglement gestattet als Ausnahme die Zustellung 
des Schiedsspruchs ohne mündliche Verkündung (§ 33 Abs. 3). 
Stellt sich nun bei der Meinungsbildung der Schiedsrichter 
über den Inhalt des Schiedsspruchs tatsächlich heraus, daß 
einige Aspekte der Streitsache noch nicht ausreichend geklärt 
sind, haben sie jetzt die Möglichkeit, den Erlaß des Schieds
spruchs aufzuschieben und die Parteien zu einer zusätzlichen 
mündlichen Verhandlung zu laden (§ 31 A).

Zum Inhalt des Schiedsspruchs gehören gemäß § 32 des Ein
heitlichen Reglements die Unterschriften der Schiedsrichter. 
In der Praxis kommt es jedoch vor, daß ein Schiedsrichter 
nicht unterzeichnen kann, weil er z. B. durch längere Krank
heit daran gehindert ist. In diesem Fall hat der Präsident des 
Schiedsgerichts nach dem neuen § 32 Abs. 2 die Gründe fin- 
die Verhinderung des Schiedsrichters anzugeben und durch 
seine Unterschrift zu bestätigen.

Nicht immer wird vom Schiedsausschuß eine Frist für die 
Erfüllung des Schiedsspruchs gesetzt. Als Orientierung für 
die Parteien ist nun in § 35 Abs. 2 des Einheitlichen Regle
ments vorgesehen, daß der Schiedsspruch unverzüglich zu er
füllen ist, wenn keine Frist für seine Erfüllung festgesetzt 
wurde.

Im Unterschied zu den meisten nationalen Schiedsgerichts
ordnungen enthielt das Einheitliche Reglement bisher keine 
Bestimmung über die Veröffentlichung von Schiedssprüchen. 
Nunmehr wurde ein neuer § 37 geschaffen, der die Modalitäten 
der Veröffentlichung von Schiedssprüchen in Fachzeitschrif
ten oder in Schiedsspruchsammlungen des Schiedsgerichts ent
hält. Danach können Veröffentlichungen dieser Art nur mit 
Zustimmung des Präsidenten des Schiedsgerichts vorgenom
men werden. Er hat auch darüber zu wachen, daß die Inter
essen der Parteien nicht verletzt werden und die Veröffent
lichungen keine Informationen enthalten, die Namen, Waren, 
Preise u. ä. offenbaren.

•

In den Mitgliedsländern des RGW wurden durch die zustän
digen Organe bereits Maßnahmen eingeleitet, um die Ände
rungen und Ergänzungen des Einheitlichen Reglements in die 
nationalen Schiedsgerichtsordnungen zu übernehmen. Bisher 
wurden neue Schiedsgerichts- bzw. Verfahrensordnungen in 
der Volksrepublik Bulgarien am 1. Januar 1988, in der DDR 
am 10. Februar 1988 sowie in der UdSSR und in der CSSR am 
1. März 1988 erlassen.

15 Das Schiedsgericht bei der Tschechoslowakischen Handels- und 
Industriekammer hat bereits vor längerer Zeit eine ähnliche Regel 
in seine Verfahrensordnung aufgenommen.

16 Sie ist in dessen Schiedsgerichtsordnung als Verpflichtung in § 1 
festgelegt. Dazu dient insbesondere auch das Güteverfahren ge
mäß § 21 Abs. 1.

17 So auch Art. 34 der UNCITRAL-SChiedsgerichtsordnung, in: 
H. Strohbach, Die Arbitrage ad hoc und ihre Regelung unter be
sonderer Berücksichtigung der UNCITRAL-SChiedsgerichtsregeln 
1976, Kammer für Außenhandel der DDR, Juristischer Dienst, 
Dokumente und Materialien (Reihe C, Nr. 26), Berlin 1977, S. 86 ff.

18 H. Strohbadh, „Die neue Schiedsgerichtsordnung . . a .  a .  O . ,  S .  1 0 .


